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8.1 Vorgesehene Maßnahmen für den Fall der Betriebseinstellung (§ 5 Abs. 3 BImSchG)

Die MBA Neumünster liegt im SWN-Wertstoffzentrum, dessen gesamter Standort im 
Flächennutzungsplan der Stadt Neumünster als Fläche für die Abfallwirtschaft deklariert ist. 
Eine Umwidmung der Flächennutzung ist nicht absehbar. Sollte es dennoch zu einer 
Betriebseinstellung kommen, sind der Rückbau und die Herstellung eines ordnungsgemäßen 
Zustands sichergestellt. Die Anlage wird so betrieben, dass von ihr keine schädlichen 
Umwelteinwirkungen, sonstige Gefahren oder erhebliche Nachteile und Belästigungen für die 
Allgemeinheit und die Nachbarschaft ausgehen.

Vorhandene Abfälle werden ordnungsgemäß und schadlos verwertet oder beseitigt, ohne dass 
das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt wird. Die in der MA behandelten Abfälle werden 
anschließend in der BAA zu Ersatzbrennstoff aufbereitet, dessen Verwendungszweck eine 
energetische Verwertung zur Fernwärme- und Stromproduktion ist. Für den 
unwahrscheinlichen Fall, dass der gesamte Standort rückgebaut werden muss, liegen 
Sicherheitsleistungen in Form von Patronatserklärungen und Bankbürgschaften durch die zu 
100 % kommunalen Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH vor. Diese 
Sicherheitsleistungen decken die Entsorgungskosten der am Standort zwischengelagerten 
Abfälle ab. Für den auf dem Kurzzeitballenlager zwischengelagerten Ersatzbrennstoff wurden 
1.190.000 € hinterlegt, für den zwischengelagerten Ersatzbrennstoff des Langzeitlagers sind es 
3.500.000 €

Für die Absicherung im Schadensfall, wie Feuer und Umweltschäden ist die MBA Neumünster 
GmbH versichert. Die aktuellen Summen der Policen finden sich im Anhang.

Das Gelände ist mit einem 2 m hohen stabilen Metallzaun umgeben, der ein unbefugtes 
Eindringen erschwert. Am Wochenende, abends und nachts wird das Gelände durch eine 
Sicherheitsfirma überwacht, deren Personal in diesen Zeiträumen durchgehend vor Ort ist. 
Während der Betriebszeiten erfasst das Waagepersonal Besucher*innen und Anliefernde, so 
dass immer bekannt ist, wer sich wo auf dem Gelände aufhält.

Anlagen:
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KSA Schleswig-Holstein 
Reventlouallee 6 
24105 Kiel 
 

Telefon: 0431 57925-0 
Telefax: 0431 57925-30 
E-Mail: info@ksa-kiel.de 
Internet: www.ksa-kiel.de 

Geschäftsführer 
Frank Husvogt 
Versicherungssteuernummer: 
815 / V 908 1500 7849 

Bankverbindung 
Förde Sparkasse 
IBAN: DE76 2105 0170 0000 1110 21 
BIC: NOLADE21KIE 
 

 

KSA Schleswig-Holstein | Reventlouallee 6 | 24105 Kiel 

 

MBA Neumünster GmbH 

Bismarckstraße 51 

24534 Neumünster 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Ihr Zeichen und Schreiben 

 
 
Unser Zeichen 

 
 
Durchwahl-Nr. 

 
 
Datum 

 
 

Mitgl. Nr. 5361 Hu/Kr 
Herr Husvogt 

17 27.02.2024 

 
Versicherungsbestätigung 
 
Sehr geehrte Frau Schiffer, 
 
wir bestätigen Ihnen, dass die MBA Neumünster GmbH bei uns umfassenden Haftpflichtversicherungs-
schutz nach Maßgabe unserer Verrechnungsgrundsätze für Haftpflichtschäden genießt. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich auf alle gesetzlichen Haftpflichtrisiken, die sich aus der unternehme-
rischen Tätigkeit ergeben. Er umfasst Sach-, Personen- und Vermögensschäden und ist grundsätzlich der 
Höhe nach unbegrenzt. Eingeschlossen in den Deckungsschutz ist die persönliche Haftung der Beschäftig-
ten aus ihren dienstlichen bzw. arbeitsvertraglichen Verrichtungen. 

Für Haftpflichtansprüche aus von im Ausland vorkommenden Schadensereignissen ist der Deckungsschutz 
auf € 30 Mio. innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz und auf € 10 Mio. außerhalb 
dieses Gebiets begrenzt. Für Haftpflichtansprüche aus den in den USA, US-Territorien und Kanada vor-
kommenden Schadensereignissen gelten zusätzliche Einschränkungen und Ausschlüsse. 

Für Haftpflichtansprüche aus dem Betrieb von Anlagen, die dem Umwelthaftungsgesetz unterliegen, be-
stehen folgende Deckungssummen: 
 

 Schäden aus einem Störfall und Höchstbetrag  
für alle Schadenfälle eines Mitglieds pro Jahr     € 50 Mio.  

 Rettungskosten  €   5 Mio.  
 

Aufwendungen, die sich aus der öffentlich-rechtlichen Verpflichtung zur Sanierung von Umweltschäden 
nach dem Umweltschadensgesetz (USchadG) oder aufgrund anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze ergeben, sind bis zu einer Höhe von € 50 Mio. je 
Schadenfall ausgleichsfähig, Aufwendungen aus normaler, störungsfreier Tätigkeit (sog. Normalbetrieb) bis 
zu einer Höhe von € 10 Mio. Rettungskosten werden im Rahmen der jeweils maßgeblichen Deckungssum-
men übernommen. Bis zu einem Betrag von € 5 Mio. sind auch Aufwendungen aufgrund von Maßnahmen 
ausgleichsfähig, die nach einem plötzlichen, unfallartigen Ereignis oder nach behördlicher Anordnung zur 
Abwendung oder Minderung (Vermeidungsmaßnahmen) eines sonst unmittelbar und unvermeidbar eintre-
tenden Umweltschadens getroffen wurden, unabhängig davon, ob sie durch die Mitglieder oder im Wege 
der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden. 

Für ergänzende Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

(Husvogt) 
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FUNK-NR. 

Stand: 08.02.2024

Sachsubstanz 01 063402 0000/171-0000 AXA Versicherung AG (30%)
Gebäude, Betriebseinrichtung

 und Vorräte
452.297,15 € 01.01.2025

Ertragsausfall 01 063402 0000/172-0000 AXA Versicherung AG (3%)
Betriebsgewinn und Kosten; 

Mehrkosten
189.025,89 € 01.01.2025

Maschinen 01 063402 0000/ 21- 0002 AXA Versicherung AG (100%) stationäre Maschinen 31.239,53 € 01.01.2025

Maschinen 01 063402 0000/211-0002 AXA Versicherung AG (100%) fahrbare Maschinen 22.655,55 € 01.01.2025

Gesamt 695.218,12 €

Prämienübersicht 2024

MBA Neumünster GmbH

der betrieblichen Versicherungen

01 063402 0000

BemerkungenSparte Führender Versicherer VersicherungsgenstandVertrags-Nr.
Jahresbruttoprämie 

2024
Ablauf

Seite 1Erstelldatum: 15.11.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 3/4



Seite 2Erstelldatum: 15.11.2024  Version: 1  Erstellt mit: ELiA-2.8-b5 4/4


	8 Betriebseinstellung
	8.1 Vorgesehene Maßnahmen für den Fall der Betriebseinstellung (§ 5 Abs. 3 BImSchG)
	2024_KSA.pdf
	2024_Prämienübersicht MBA Neumünster.pdf



